
 

       

 

   

 

  

      

         
     

 
   

   
  
      

  
  
 

 
 

 
   

   
  
      

  
  

 
   

   
   

 
 
 

   
  

       

      

          

         

     

      

     

   
 

  
           

         
   

        

        
           

  

        

  

         

Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin

POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 

Nur per E-Mail 

Bundeszentralamt für Steuern 
Fachaufsicht Zentrale Zulagenstelle 
für Altersvermögen 
- Referat St II 3 -
11055 Berlin

nachrichtlich: 

Bundeszentralamt für Steuern 
Fachaufsicht Zentrale Zulagenstelle 
für Altersvermögen 
- Referat St II 8 -
11055 Berlin

Deutsche Rentenversicherung Bund 
- Zentrale Zulagenstelle
für Altersvermögen -

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 

BEARBEITET VON 

REFERAT/PROJEKT 

TEL 

FAX 

E-MAIL 

DATUM 2. Juni 2020 

BETREFF     Bestimmung von Inhalt und Aufbau des Datensatzes für das maschinelle 
Anfrageverfahren zur Abfrage der steuerlichen Identifikationsnummer nach § 22a 
Absatz 2 EStG; 
Allgemeine XML-Spezifikationen und Datenbeschreibung MI01/ IM01 

BEZUG    Zuletzt mein Schreiben vom 12. Mai 2020
- IV C 3 - S 2257-c/19/10002 :001; DOK 2020/0409974 -

ANLAGEN    2

GZ    IV C 3 - S 2257-c/19/10002 :001
DOK   2020/0536910

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)
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Seite 2 Inhalt und Aufbau der amtlich vorgeschriebenen Datensätze für das maschinelle Anfragever-

fahren (MAV) zur Abfrage der steuerlichen Identifikationsnummer nach § 22a Absatz 2 EStG 

(Meldegrund MI01 und IM01) sind vom BMF im Einvernehmen mit den obersten Finanz-

behörden zu bestimmen. 

Die amtlich vorgeschriebenen Datensätze sind insbesondere auf Grund der Änderung des 

§ 22 Absatz 3 des Personenstandsgesetzes - PStG - durch das Gesetz zur Änderung der in das 

Geburtenregister einzutragenden Angaben vom 18. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2635) 

anzupassen, wonach die Angabe des weiteren Geschlechts „divers“ im Datensatz zu 

ermöglichen ist.

Als Anlagen übersende ich Ihnen die mit den obersten Finanzbehörden der Länder 

abgestimmten XML-Spezifikationen sowie die Datenbeschreibung mit der Bitte um weitere 

Veranlassung (Anlage 1 und 2). Ferner bitte ich Sie, die Dokumente im Internet auf Ihrer 

Homepage entsprechend anzupassen. 

Im Auftrag
Unger

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.




